Zeitschrift: Schweizer Ingenieur und Architekt
Herausgeber: Verlags-AG der akademischen technischen Vereine

Band: 115 (1997)

Heft: 35

Artikel: Offentliches Beschaffungswesen: Anmerkungen zur Vergabe
oOffentlicher Auftrage

Autor: Rechsteiner, Peter

DOl: https://doi.org/10.5169/seals-79298

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich fur deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veroffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanalen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation

L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En regle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
gu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use

The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 07.01.2026

ETH-Bibliothek Zurich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch


https://doi.org/10.5169/seals-79298
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en

Forum

Peter Rechsteiner, Ziirich

Schweizer Ingenieur und Architekt

Offentliches Beschaffungswesen

Anmerkungen zur Vergabe o6ffentlicher Auftrage

Aufgrund haufiger Fragen und vieler
Diskussionen mit Betroffenen ha-
ben sich Autor und Redaktion ent-
schlossen, bis zum Jahresende eini-
ge Beitrage zum offentlichen Be-
schaffungswesen zu publizieren.

Was die Grundsiitze des neuen Rechts iiber
das offentliche Beschaffungswesens be-
trifft, sei auf die in dieser Zeitschrift bereits
erschienenen  Artkel verwiesen (vgl.
SI+A  Nr.9/1995, S.225; Nr.35/1996
S.741f.; Nr.38/1996 S.824). Als Leitfaden
fur die folgenden Beitrige dient der chro-
nologische Ablauf eines Vergabeverfah-
rens. Die beiden ersten Artikel befassen
sich deshalb zunichst mit der grundsitzli-
chen Bedeutung der Ausschreibung und
der Ausschreibungsgrundlagen (1. Teil)
bzw. mit den gesetzlichen Anforderungen
an deren Inhalt (2. Teil).

Zur Bedeutung der Ausschreibung
und der Ausschreibungsunterlagen

Allen Praktikern (auch den Theoretikern)
leuchtet es zwar ein: Die Ausschreibung
und die Ausschreibungsunterlagen sind
wichtige Grundlagen fiir das Vergabever-
fahren. Allerdings ist festzustellen, dass
dem Verfassen der Ausschreibung und der
entsprechenden Unterlagen oftmals wenig
Sorgtalt gewidmet wird. Dies ist um so be-
dauerlicher, als mit der Ausschreibung und
den Ausschreibungsunterlagen nicht nur
die Basis fir das Vergabeverfahren, son-
dern auch fur den nachfolgend abzu-
schliessenden Vertrag gelegt wird. Dazu
deshalb die folgenden Bemerkungen:

Ziel: Vertragsabschluss

Eigentliches Ziel der Vergabeverfah-
ren ist der Abschluss cines (in der Regel)
privatrechtlichen Vertrages (was - wie mir
scheint - in der laufenden Diskussion tber
das offentliche Beschaffungswesen zuwe-
nig beachtet wird). Unter Privaten erfolgt
der Vertragsabschluss durch tibereinstim-
mende gegenseitige Willensiusserung der
Parteien (Art. 1 OR). Das gilt grundsiitz-
lich auch im Verhiiltnis 6ffentlicher Auf-
traggeber/Auftragnehmer. Das Recht des
offentlichen Beschaffungswesens bestimmt
nun aber, nach welchen Grundsitzen cin
offentlicher Auftraggeber die vorvertrag-

liche Phase bis zum Vertragsschluss abzu-
wickeln hat.

Grundsatze fiir die Ausschreibung

Wie jede private Partei hat er dabei die
allgemeinen zivilrechtlichen Grundsitze
zu beachten (insbesondere den Grundsatz
von Treu und Glauben, Art.2 ZGB), zu-
sitzlich jedoch auch die offentlichrechtli-
chen Vergabegrundsitze, wie etwa dieje-
nigen der Gleichbehandlung, der Trans-
parenz, des wirtschaftlichen Umgangs mit
oftentlichen Mitteln oder der Vertraulich-
keit. Ein 6ffentlicher Auftraggeber verftigt
deshalb im Vergleich mit privaten Auftrag-
gebern zum vorneherein {ber einen ein-
geschrinkten Handlungsspielraum. Dies
zeigt sich beispielsweise daran, dass er bei
gegebenen Voraussetzungen - anders als
ein Privater - nicht frei ist, einen Auftrag
direkt zu vergeben.

Kommunikatorische Leistung

Der Vertragsschluss als Ziel der Ver-
gabeverfahren erfordert bisweilen eine
nicht zu unterschitzende, aber immer wie-
der unterschitzte, anspruchsvolle kom-
munikatorische Leistung, die auch unter
Fachleuten nicht immer «fehlerfrei» ge-
lingt. Darauf deuten schon die Bestim-
mungen des Schweizerischen Obligatio-
nenrechts hin, die sich mit den Min-
geln des  Vertragsabschlusses befassen
(Art.23 ff. OR). Hiufig sind denn aber
auch die Fille, in denen sich die Vertrags-
parteien Gber den Inhalt des abgeschlos-
senen Vertrages streiten. Dabei ist in Erin-
nerung zu rufen, dass Vertragsinhalt regel-
missig nicht der innere Wille einer Ver-
tragspartei wird, sondern der gegen aus-
sen (durch Sprechen, Schreiben, kon-
kludentes Handeln oder sogar Stillschwei-
gen) erklirte. Den Willenserklirungen
kommt daher bei der Beurteilung von
Rechtsverhiiltnissen eine ausschlaggeben-
de Bedeutung zu. Dies gilt auch, wenn 6f-
fentliche Auftraggeber an einem Rechts-
verhiltnis beteiligt sind.

Grundlage fiir Verfahren und Vertrag

Mit der Ausschreibung dussert (kom-
muniziert) ein Offentlicher Auftraggeber
grundsiitzlich seinen Willen (er verpflich-
tet sich aber nicht dazu), mit einem An-
bieter einen Vertrag gemiiss den in der Aus-
schreibung und den Ausschreibungsunter-
lagen genannten Bedingungen abzuschlies-
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sen. Auf die Formulierung dieser Bedin-
gungen ist nach dem Gesagten gerade bei
offentlichrechtlichen Vergabeverfahren al-
lergrosste Sorgfalt zu verwenden. Dies
unter anderm aus folgenden Griinden:
.
Der in der Ausschreibung umschriebene
Vertragsgegenstand kann nachtriglich nur
unter bestimmten Voraussetzungen korri-
giert werden, denn: Die Ausschreibung ist
gemiss dem neuen Beschaffungsrecht in
Form einer (anfechtbaren) Verfiigung zu
erlassen. Verfigungen konnen aber nur
unter restriktiven Bedingungen geidndert
werden. Dazu kommt, dass die Grundsitze
des Beschaffungsrechts es verbieten, am
Ende eines Vergabeverfahrens mit einem
Anbieter einen Vertrag zu schliessen, wel-
cherin wesentlichen Punkten nicht demje-
nigen entspricht, der ausgeschrieben wor-
den ist. Stellt ein 6ftentlicher Auftraggeber
also im Laufe eines Vergabeverfahrens fest,
dass er eigentlich einen Vertrag mit einem
andern Inhaltals urspriinglich ausgeschrie-
ben schliessen mochte, bleibt ihm nichts
anderes Ubrig, als das laufende Vergabe-
verfahren zu widerrufen und ein neues
durchzufiihren. Es sei denn, dass er sich be-
reits in der Ausschreibung einen abwei-
chenden Vertragsschluss vorbehalten hat.
.

Ausschreibung und Ausschreibungsunter-
lagen enthalten in der Regel bereits vom
Auftraggeber vorformulierte Vertragsbe-
stimmungen, die mit der Ubernahme in
das Angebot des Anbieters und der An-
nahme des Angebotes durch den Auftrag-
geber zum Vertragsinhalt werden. Ergibt
sich dann ein Streit Giber den vereinbarten
Vertragsinhalt, kann die Auslegung dazu
fihren, dass zuungunsten des Auftragge-
bers entschieden wird. Dies gestiitzt auf
die Regeln, wonach im Zweitel die fir den
Schuldner ginstigere bzw. die fiir den Ver-
fasser einer unklaren Bestimmung ungtin-
stigere Bedeutung anzuwenden ist (Un-
klarheitsregel).

Fragerecht der Anbieter

Die Besonderheit der formalisierten
offentlichen Vergabeverfahren fithrt dazu,
dass die Verhandlungsparteien - anders als
Private - Vertrige in der Regel nicht im
Rahmen von personlichen Verhandlungen
aushandeln. Vielmehr sind die Kontakte
unter den an einem Vergabeverfahren be-
teiligten Parteien regelmissig dusserst li-
mitiert. Dies erschwert es, Unklarheiten in
der Ausschreibung und den Ausschrei-
bungsunterlagen vor Einreichung eines
Angebotes (!) zu kliren: Die Gefahr von
Missverstindnissen nimmt zu, ganz abge-
schen davon, dass das Verfassen eines adii-
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quaten Angebotes damit erheblich er-
schwert wird. Das Gatt/WTO-Abkom-
men (Art. XIT Ziff. 3) verpflichtet die 6f-
tentlichen Auftraggeber aber, Fragen der
Anbieter zu den Vergabeunterlagen innert
kiirzester Frist zu beantworten. Diese
Pflicht wurde in der Bundesgesetzgebung
(Art.17 Abs.3 VoeB), aber auch in den
Richtlinien zum kantonalen Konkordat
tber das offentliche Beschaffungswesen
(§ 16 VR6B) verankert. Daraus ergibt sich
ein Fragerecht der Anbieter, von dem in
der Praxis ausser bei Planerwettbewerben
- soweit ich sehe - kaum Gebrauch ge-
macht wird. Das mag damit zusammen-
hingen, dass dieses Fragerecht kaum be-
kannt ist und die 6ffentlichen Auftragge-
berin der Ausschreibung regelmiissig nicht
darauf hinweisen. Adiquat geniitzt, konn-
te diese Fragemoglichkeit bzw. diese Ant-
wortpflicht in verschiedenen Fillen zur
Verdeutlichung der in der Ausschreibung
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bzw. den -unterlagen enthaltenen Infor-
mationen und damit zu vermehrter mate-
ricller Transparenz der Vergabeverfahren
fithren. Dies wiederum wiirde es den An-
bietern erlauben, ihre Angebote zu opti-
mieren, was letztlich die «Qualitit des
nachfolgenden Vertrages erhoht und dem
Bauherrn selbst dient.

Zusammenfassung

Mit der Ausschreibung und den Aus-
schreibungsunterlagen legt der Ausschrei-
ber die Basis sowohl fiir das Vergabever-
fahren wie auch fir den nachfolgenden
Vertrag. Auf die Formulierung der Aus-
schreibung und der Ausschreibungsunter-
lagen ist deshalb, auch weil sie wihrend
der Vergabeverfahren grundsitzlich nicht
mehr geindert werden kénnen, grosste
Sorgtalt zu verwenden. Die Vorbereitung

Zuschriften

Kreiselbaukunst

Zum Beitrag in SI+A 16, 17.4.1997

In jiingster Zeit vermehren sich Ver-
kehrskreisel wie Kaninchen. Man kann
wahrhaftig von einer Kreiselepidemie be-
richten. An bald jeder zweiten Strassen-
kreuzung wird - oder wurde bereits - einer
gebaut. Und wie das so oft beim Nachiif-
fen einer Modeerscheinung durch Leute
geschieht, die von der Sache nichtallzu viel
verstehen, sind die meisten falsch. Man
muss schliesslich beweisen, dass man 7z
ist. Die Frage 712 was? stellt man dabei eher
kaum.

Da werden Kreisel an Kreuzungen
von Strassen schr unterschiedlicher Ver-
kehrsdichte erstellt. Aber es werden mas-
senhaft Kreisel erstellt, die auch in anderer
Weise die Grundregeln des Kreiselbaus
grob verletzen. Aus Unkenntnis?

Sinn und Zweck cines Kreisels ist er-
stens die erhohte Verkehrssicherheit und
zweitens die Tatsache, dass er gleichzeitig
cinerseits cine gewisse Verkehrsberuhi-
gung erzielt, andererseits aber den Verkehr
auch fliissiger gestaltet. Eine allgemeingiil-
tige Regel fir den Bau cines Kreisels lau-
tet, dass man ihn ausschliesslich an einer
Kreuzung erstellt, in die drei oder mehr
Strassen von annihernd  gleicher Ver-

kehrsdichte einmiinden. Andererseits ist
ein Kreisel an der Kreuzung mehrerer ver-
kehrsarmer Strassen Unsinn. Dasselbe gilt
auch, wenn beispielsweise einige der Stras-
sen eine hohe Verkehrsdichte aufweisen,
die andern aber nur eine sehr geringe.
Die zweite Grundregel will, dass der
Kreisel ein mitheloses Umfahren sowie das
flisssige Ein- und Ausfideln erlaubt. Das
bedeutet erstens, dass sowohl Innen- als
auch Aussendurchmesser gross genug sein
miussen, um dies allen Verkehrsteilneh-
mern zu ermoglichen, also auch dem gros-
sen  Reisebus, Feuerwehrfahrzeug und
Lastzug. Zweitens muss die Strasse rings
um den Kreisel gentigend breit sein, um
mindestens sowohl den doppelspurigen
Kreiselverkehr als auch das Ein- und Aus-
fideln von Fahrzeugen maximaler Breite
zu erlauben. Drittens muss jede Zufahrt-
strasse mit cinem grossziigig angewinkel-
ten, sogenannten Ein- und Ausfahretrich-
ter in den Kreisel einmiinden, damit so-
wohl der einfahrende als auch der aus-
abruptes Rich-
tungswechselmandver  vollzichen  muss,

scherende Verkehr kein

sondern sich sozusagen reissverschlussar-
tig cin- und ausfideln kann. Dieser Trich-
ter sollte deshalb mindestens die doppelte
bis dreifache Breite der betreffenden Stras-
se aufweisen.
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der Ausschreibung erweist sich damit als
wichtige Vorphase der Vergabeverfahren.
Datfiir ist die entsprechende Zeit einzupla-
nen. Es ist eine Fuhrungsaufgabe, den zu-
stindigen Stellen diese Zusammenhinge
klar zu machen und die notige Zeit zu ge-
wiihren.

Das neue Beschaftungsrecht verpflich-
tet die Offentlichen Auftraggeber, auf Fra-
gen zu den Ausschreibungsunterlagen in-
nert kiirzester Frist Antwort zu geben.
Daraus ergibt sich ein Fragerecht der An-
bieter, welches in der Praxis - ausser bei
Planerwettbewerben - bisher kaum ge-
nutzt wurde. Sowohl Auftraggebern wie
auch Anbietern ist zu empfehlen, davon
vermehrt Gebrauch zu machen.

(Fortsetzung folgt)

Adresse des Verfassers:
Peter Rechsteiner, Firsprecher, Generalsekreta-
riat SIA, Selnaustrasse 16, Postfach, 8039 Zirich

All das bedeutet, dass der Innen-
durchmesser des Verkehrskreisels minde-
stens 30 Meter, die Strassenbreite rund um
den Kreisel mindestens 7 Meter und somit
der Aussendurchmesser mindestens rund
45 Meter betragen miussen. Verkehrskrei-
sel, die diese Masse aufweisen, sind aller-
dings in unserer kleinkarierten Schweiz die
allerseltenste Ausnahme. Mit der Hilfte
dieser Ausmasse geht’s schon hoch her!

Z.um Schluss noch ein Wort zum Miss-
brauch des Kreisels als Werbetriger. Wer-
bung lenkt ab. Die Strasse - auch der Ver-
kehrskreisel - ist fiir den fliissigen Verkehr
da. Jede Art von Werbung ist dort fehl am
Platz. Wichtig ist andererseits eine klare
Signalisierung vor Kreisel und Ausfahrten.
Die Erhohung der Kreiselmitte, die Be-
pflanzung und die klare Beleuchtung des
Kreisels fordern die Verkehrssicherheit
und verhindern die Blendung durch den
entgegenkommenden Verkehr.

Verkehrskreisel haben eine wichtige
verkehrs- und sicherheitstechnische Funk-
tion. Thr Zweck ist hingegen nicht, ad ma-
jorem gloriam der Gemeinde, des Ge-
meindeprisidenten  oder des  Strassen-
bauingenicurs zu dienen.

Arthur Lindsay, dipl. Arch. ETH/SIA,

Ponte Cremenaga




	Öffentliches Beschaffungswesen: Anmerkungen zur Vergabe öffentlicher Aufträge

